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Vorbemerkung 

Rechtslehre und Rechtsprechung haben seit längerem die Einbezie-
hung subjektiver öffentlicher Rechte in den verfassungsrechtlichen 
Eigentumsschutz gefordert. Das Bundesverfassungsgericht hat sich die-
ser Forderung gegenüber lange zurückgehalten, wohl nicht zuletzt des-
halb, weil damit Art. 14 GG von einem Abwehrrecht gegen staatliche 
Eingriffe in ein dem Bürger unabhängig vom Staat zustehendes Eigen-
tum in ein Recht auf gesicherte Teilhabe an durch staatliche Maßnah-
men zu leistendes Eigentum umschlagen müßte, der Inhalt eines der-
artigen Teilhaberechts auf Eigentum noch kaum geklärt ist und daher 
die Rechtsfolgen einer Einbeziehung ungewiß erscheinen müßten. 

Nachdem nunmehr das Bundesverfassungsgericht durch U rteU vom 
28. Februar 1980 (BVerfGE 53, S.257) entschieden hat, daß jedenfalls 
"Ansprüche auf Versichertenrenten aus den gesetzlichen Rentenver-
sicherungen und solche Rechtspositionen der Versicherten nach Begrün-
dung des Rentenversicherungsverhältnisses, die bei Erfüllung weiterer 
Voraussetzungen, etwa des Ablaufs der Wartezeit und des Eintritts des 
Versicherungsfalles zum Vollrecht erstarken können (Rentenanwart-
schaften)" in den Schutzbereich des Art. 14 GG fallen, wird es höchste 
~eit, das Problem der Einbeziehung subjektiver öffentlicher Rechte 
nicht mehr vordringlich unter dem Aspekt des "Ob" und "Inwieweit" 
zu erörtern, sondern sich der Frage zuzuwenden, welche verfassungs-
rechtliche Tragweite die Einbeziehung von vermögenswerten Berechti-
gungen des Bürgers gegenüber dem Staat in den Schutz des Eigentums-
grundrechts besitzen kann, insbesondere welche exakten Bindungen des 
Gesetzgebers sich daraus herleiten lassen. Einen Versuch dazu stellt die 
vorliegende Arbeit dar. 

Dem Verfasser wäre die Fertigstellung der Arbeit nicht ohne die 
Unterstützung seiner Mitarbeiter, insbesondere der Herren Assessoren 
Michael Nitsche und Herbert Schmitz sowie von Herrn Rechtsprakti-
kanten Hans Fein und Frau Birgit Kaiser, möglich gewesen. Ihnen sei 
auch an dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt. 

Die Arbeit wurde vor der 2. Sozialrechtslehrertagung am 1. und 2. 
April 1982 in Bielefeld zu dem Thema "Verfassungsrechtlicher Eigen-
tumsschutz sozialer Rechtspositionen" abgeschlossen. Die Referate von 
Stolleis, Franz-Xaver Kaufmann und Streissler über den "Schutz der 



6 Vorbemerkung 

Vermögenswerte des Bürgers gegenüber dem Staat" aus verfassungsge-
schichtlicher, soziologischer und ökonomischer Sicht, von Rüfner, Papier 
und Kübler über "Die Differenziertheit sozialrechtlicher Positionen und 
den Anspruch der Eigentumsgarantie" sowie von Grimm über "Eigen-
tumsschutz sozialpolitischer Positionen und rechtlich politisches System", 
die zusammen mit dem vorbereitenden Bericht von Stober über "Die 
Grundlinien der einschlägigen Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts, des Bundessozialgerichts und der anderen obersten Bundes-
gerichte" in der Schriftenreihe des Deutschen Sozialgerichtsverbandes 
veröffentlicht werden, konnten daher nicht mehr verarbeitet werden. 
Sie bestätigen im wesentlichen die vorgelegte Untersuchung. 
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Einführung 

1. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
vom 28. Februar 1980 über den Versorgungsausgleich 

In seiner Entscheidung vom 28. Februar 19801 hat das Bundesverfas-
sungsgericht die bis dahin offengelassene2 Frage, " ob, unter welchen 
Voraussetzungen und in welchem Umfang sozialversicherungsrechtliche 
Positionen den Schutz der Eigentumsgarantie genießen", dahin beant-
wortet, daß jedenfalls "Ansprüche auf Versichertenrenten aus den 
gesetzlichen Rentenversicherungen und solche Rechtspositionen der 
Versicherten nach Begründung des Rentenversicherungsverhältnisses, 
die bei Erfüllung weiterer Voraussetzungen, etwa des Ablaufs der 
Wartezeit und des Eintritts des Versicherungsfalles, zum Vollrecht er-
starken können (Rentenanwartschaften)", unter den Schutz von Art. 14 
GG fallen3 : "Gegenstand des Schutzes sind - nach dieser Entscheidung 
- der Anspruch oder die Anwartschaft, wie sie sich aus der jeweiligen 
Gesetzeslage ergeben"". "Die konkrete Reichweite des Schutzes ergibt 
sich - allerdings - erst aus der Bestimmung von Inhalt und Schranken 
des Eigentums, die nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG Sache des Gesetz-
gebers ist6." "Bei der Bestimmung des Inhalts und der Schranken ren-
tenversicherungsrechtlicher Positionen kommt dem Gesetzgeber grund-
sätzlich eine weite Gestaltungsfreiheit zu. Dies gilt im besonderen für 
Regelungen, die dazu dienen, die Funktions- und Leistungsfähigkeit des 
Systems der gesetzlichen Rentenversicherungen im Interesse aller zu 
erhalten, zu verbessern oder veränderten wirtschaftlichen Bedingungen 
anzupassen. Insoweit umfaßt Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG auch die Befug-
nis, Rentenansprüche und -anwartschaften zu beschränken; sofern dies 
einem Zweck des Gemeinwohls dient und dem Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit entspricht, ist es dem Gesetzgeber grundsätzlich nicht 
verwehrt, Leistungen zu kürzen, den Umfang von Ansprüchen und 
Anwartschaften zu vermindern oder diese umzugestalten. Allerdings 
verengt sich seine Gestaltungsfreiheit in dem Maße, in dem Renten-

1 BVerfGE 53, 257. 
2 BVerfGE 11, 221, 226; 14, 288, 293; 22, 241, 253; 24, 220,225; 29, 22, 33 f.; 31, 

185, 188 ff.; 40, 65, 84. 
3 BVerfGE 53, 289 ·f. 
" BVerfGE 53, 293. 
/; BVerfGE 53, 292. 
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ansprüche oder Rentenanwartschaften durch den personalen Bezug des 
Anteils eigener Leistung des Versicherten geprägt sind. Insoweit ent-
spricht der Höhe dieses Anteils ein erhöhter verfassungsrechtlicher 
Schutz: An die Rechtfertigung eines Eingriffs sind strengere Anforde-
rungen zu stellen, als an die Änderung einer Rechtslage, die mit der 
eigenen Leistung des Versicherten nichts zu tun hat6." "Eine diesen 
Grundsätzen folgende Anwendung des Art. 14 Abs. 1 GG auf renten-
versicherungsrechtliche Positionen bedeutet nicht, daß die Eigentums-
garantie Umgestaltungen des Rentenversicherungssystems oder Anpas-
sungen an veränderte Bedingungen verhindert, die im Interesse der 
Verbesserung oder Erhaltung der Funktions- und Leistungsfähigkeit 
der Rentenversicherung unerläßlich erscheinen. Solche Veränderungen 
läßt Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG zu; er bindet sie freilich an Voraussetzun-
gen, die es ausschließen, allein auf das Versicherungssystem als Ganzes 
zu blicken und darüber die individuellen Rechte der Versicherten außer 
Betracht zu lassen7." 

2. Die grundsätzliche Bedeutung der Entscheidung 

Die Gesetzesbindung der Verwaltung, die für den Bereich des Sozial-
rechts durch I § 31 SGB und für das Gebiet des Sozialversicherungs-
rechts durch IV § 308GB verstärkt wird, verhindert es bereits, daß dem 
Berechtigten ein Anspruch aus der gesetzlichen Rentenversicherung, der 
ihm von Rechts wegen zusteht, durch Verwaltung oder Rechtsprechung 
verkürzt oder entzogen wird. Gegen eine ungleiche Beeinträchtigung 
seiner Rechtspositionen durch jeden Träger der öffentlichen Gewalt 
schützt ihn zusätzlich Art. 3 GG, der nach Erschöpfung des grundsätzlich 
eröffneten Rechtswegs zu den Sozialgerichten auch die Anrufung des 
Bundesverfassungsgerichts im Wege der Verfassungsbeschwerde mög-
lich macht. Nur für den Fall einer allgemeinen richterlichen Fehlaus-
legung des einfachen Gesetzesrechts, die zur Verkürzung der nach 
richtiger Auslegung gegebenen vermögenswerten rentenversiche-
rungsrechtlichen Rechtsposition führt, kann deren Einbeziehung in den 
Schutzbereich des Art. 14 GG gegenüber Maßnahmen der Exekutive 
oder Judikative den Zugang zum Bundesverfassungsgericht - als einer 
"Superrevisionsinstanz" - eröffnen, der allerdings angesichts der Zu-
rückhaltung des Bundesverfassungsgerichts, die Auslegung des ein-
fachen Rechts zu überprüfen, von geringer Bedeutung bleibt6. 

6 BVerfGE 53, 293. 
7 BVerfGE 53, 293 f. 
8 Vgl. dazu, daß das durch die verfassungsmäßigen Gesetze ausgeformte 

Eigentum verfassungsrechtlichen Schutz genießt, BVerfGE 24, 367, 396; 37, 132, 
140. 
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Im wesentlichen erschöpft sich deshalb die Bedeutung der Einbezie-
hung einer von einem Hoheitsträger zu gewährenden oder gewährten 
vermögenswerten Rechtsposition des öffentlichen Rechts in den Eigen-
tumsschutz der Verfassung darin, daß die Befugnisse des Gesetzgebers 
selbst beschränkt und der Kontrolle durch die Verfassungsgerichtsbar-
keit unterworfen werden. Da die vennögenswerten Rechtspositionen 
des Rentenversicherungsrechts sämtlich und in vollem Umfang durch 
Gesetz begründet und umschrieben sind, begrenzt ihre Einbeziehung in 
den Schutz des Art. 14 GG primär die Befugnis des Änderungsgesetz-
gebers, der eine einmal eingeräumte Rechtsposition nachträglich wieder 
entzieht oder einengt. Sie läuft darauf hinaus, das Recht des Gesetz-
gebers, seine Gesetze wieder aufzuheben, in einer spezifischen Weise 
einzuengen und tritt damit in Konkurrenz zu anderen Verfassungs'-
schranken für das Revokationsrecht des Gesetzgebers, wie das Ver-
trauensschutzprinzip, das Rückwirkungsverbot, den Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit, das Willkürverbot und die Plangewährleistungs-
pflicht9• Dabei geht das Bundesverfassungsgericht davon aus, daß sie 
diese Prinzipien nach dem Grundsatz der Spezialität verdrängt. Am 
Rande stellt sich die Frage, ob die Ausdehnung des Eigentumsschutzes 
die Schranken für den Gesetzgeber enger zieht oder gar erweitert; denn 
immerhin gestattet Art. 14 Abs. 3 GG den Entzug des Eigentums im 
Wege der Enteignung, soweit dem Betroffenen eine angemessene Ent-
schädigung gewährt wird10• 

Die Schranken, die Art. 14 GG einer Änderung von öffentlich-recht-
lichen, vennögenswerten Rechtspositionen entgegenstellt, beziehen sich 
allerdings nicht auf alle Änderungen. Art. 14 GG gewährleistet nicht, 
daß es bestimmte vennögenswerte Rechtspositionen des öffentlichen 
Rechts gibt oder weitergibt. Er garantiert sie allenfalls, wenn sie einem 
Inhaber bereits zustehen. Er sichert nicht davor, daß der Gesetzgeber 
für die Zukunft derartige Rechtspositionen nicht mehr zur Entstehung 
kommen läßt, solange er die erworbenen Rechte noch abwickelt oder sie 
in Einklang mit Art. 14 Abs.3 GG entzieht. M. a. W., der Schutz des 
Art. 14 GG bezieht sich nur auf bereits erworbene Rechtspositionen, 
nicht auf die allgemeine Chance, in der Zukunft solche Rechtspositionen 
erwerben zu können - eine andere Frage ist es, inwieweit individuell 
zuordenbare Erwerbsberechtigungen bereits unter Art. 14 GG fallen. 
Damit betrifft die von Art. 14 GG aufgerichtete Schranke in aller Regel 
übergangsregelungen, d. h. sie entscheidet über die Frage, inwieweit 

9 Vgl. dazu Harald Bogs, Bestandsschutz für sozialrechtliche Begünstigun-
gen als Verfassungsproblem, RdA 1973, S. 26 ff., 30 ff.; Papier, Verfassungs-
schutz sozialrechtlicher Rentenansprüche, -anwartschaften und -erwerbsbe-
rechtigungen, VSSlR 1973, S. 33 ff., 48 ff. 

10 Vgl. dazu Papier, VSSR 1973, S. 42 f. 
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